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Sozialfragen und Menschenrechte
Sozialpakt  |  65. und 66. Tagung 2019

n Großer Anstieg an Individualbeschwerden 
n Gesetze zur Antidiskriminierung müssen umfassender werden
n Noch lange kein Recht auf Bildung für alle umgesetzt

Der Ausschuss für wirtschaftliche, 
so ziale und kulturelle Rechte (Com-
mittee on Economic, Social and 

Cultural Rights – CESCR) trat im Jahr 
2019 zu zwei tagungen in Genf zusam-
men (65. tagung: 18.2.–8.3. und 66. ta-
gung: 30.9.–18.10.). Der aus 18 unabhän-
gigen Sachverständigen bestehende aus - 
schuss überprüft die einhaltung und 
Verwirklichung des Internationalen Pak-
tes über wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte (Sozialpakt). Derzeit gibt 
es 170 Vertragsstaaten. im Jahr 1966 wur-
de der Pakt verabschiedet und trat im 
Jahr 1976 in Kraft. Die verbrieften rech-
te des Sozialpakts werden für die Staaten 
durch ratifizierung verbindlich. Über die 
Umsetzung der rechte und Verpflich-
tungen müssen die Vertragsstaaten dem 
CeSCr regelmäßig berichten. Diese Be-
richte werden durch den ausschuss über-
prüft und anhand der Überprüfungs-
ergebnisse gibt er sogenannte abschlie- 
ßende Bemerkungen ab, die nicht bindend 
sind. Bis zum ende der Sitzungsperiode 
wurden elf Berichte eingereicht. Die Sach-
verständigen befassten sich erneut mit 
Staaten, deren Berichte lange überfällig 
waren. Unter ihnen waren 27 Staaten mit 
ihren erstberichten überfällig, davon wa-
ren 18 mehr als zehn Jahre verspätet.

Das am 5. Mai 2013 in Kraft getretene 
Fakultativprotokoll zum Pakt beinhal-
tet ein individualbeschwerde-, ein Un-
tersuchungs- und ein Staatenbeschwer-
deverfahren. Die Zahl der ratifikationen 
blieb mit 24 unverändert.

Individualbeschwerden

Bis zum ende der 66. tagung wurden 
insgesamt 162 Beschwerden seit inkraft-
treten des Fakultativprotokolls regis-
triert. im Berichtszeitraum wurden 99 
Beschwerden registriert, das einen an-
stieg an Beschwerden um über 140 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr bedeu-

tet. Bisher wurden sechs der eingereich- 
ten individualbeschwerden entschieden – 
bei einer wurde keine Verletzung der 
rechte aus dem Pakt festgestellt. 16 wur-
den als unzulässig zurückgewiesen und 
18 wurden zurückgezogen. 122 indivi- 
dual beschwerden sind registriert aber 
noch nicht bearbeitet und entschieden. 

Während der 65. tagung wurde der 
Fall S.C. und G.P. gegen italien (e/C.12/ 
65/D/22/2017) entschieden und der Fall 
Makinen Pankka und Fernández Pérez 
gegen Spanien (e/C.12/65/D/9/2015) als 
unzulässig zurückgewiesen. in der 66. 
tagung wurde der Fall López albán und 
andere gegen Spanien (e/C.12/66/D/37/ 
2018) entschieden und eine Verletzung 
der rechte aus artikel 11 des Paktes so-
wie aus artikel 5 des Fakultativpro-
tokolls festgestellt. als unzulässig wur-
den die Fälle S.S.r. gegen Spanien 
(e/C.12/66/D/51/2018) und M.L.B. ge-
gen Luxemburg (e/C.12/66/D/20/2017) 
zurückgewiesen.

Tag zum Austausch und  
Allgemeine Bemerkungen

Während der 66. tagung wurde ein tag, 
der 14. oktober, zur allgemeinen Dis-
kussion von Landbesitz und den wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen 
rechten abgehalten. an der Diskussion 
nahmen über 90 Vertreterinnen und Ver-
treter von Un-organisationen, Staaten, 
nationalen Menschenrechtsinstitutionen, 
aus Wissenschaft und zivilgesellschaftli-
chen organisationen teil. Die Diskus-
sionen zu den Verpflichtungen der Ver-
tragsstaaten aus dem Pakt und Land- 
besitz waren teil des begonnenen Kon-
sultationsprozesses zur erarbeitung ei-
ner neuen allgemeinen Bemerkung. all-
gemeine Bemerkungen sind auslegungs- 
hilfen, die erläutern, was der ausschuss 
unter den einzelnen rechten versteht. am 
ende der Sitzungsperiode lag die Zahl 
der allgemeinen Bemerkungen bei 24.

Stellungnahmen

Der ausschuss verfasste während des 
Berichtszeitraums mehrere Stellungnah-
men. anlässlich des Hochrangigen Po-
litischen Forums für nachhaltige ent-
wicklung (High-level Political Forum on 
Sustainable Development – HLPF) for-
derte er bei der Umsetzung der wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen 
rechte, niemanden zurückzulassen. Ge-
meinsam mit mehreren anderen aus-
schüssen verfasste der CeSCr eine Stel-
lungnahme zum Klimawandel sowie zum 
recht auf freie Meinungsäußerung.

Staatenberichte

Allgemeines
Der ausschuss befasste sich im Be-

richtszeitraum mit insgesamt elf Staa-
tenberichten. Während der 65. tagung 
waren es die Berichte der Vertragsstaaten 
Bulgarien, estland, Kamerun, Kasachs-
tan und Mauritius, auf der 66. tagung 
die Berichte aus Dänemark, ecuador, 
israel, der Schweiz, Senegal und der Slo-
wakei. Der CeSCr empfahl jedem Ver-
tragsstaat, die verbesserte Umsetzung der 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len rechte in seiner nationalen rechts-
ordnung und die Justiziabilität der Pakt-
rechte sowie den Sozialpakt selbst weiter 
bekanntzumachen.

Antidiskriminierung
Der CeSCr empfahl den Vertrags-

staaten eine Überarbeitung der nationa-
len antidiskriminierungsgesetze, da in 
den meisten Fällen nicht alle Diskrimi-
nierungsgründe und Bereiche des Paktes 
abgedeckt werden (Dänemark, ecuador, 
estland, israel, Kamerun, Kasachstan, 
Mauritius, Schweiz, Senegal und Slowa-
kei). in diesem Zusammenhang verwies 
der ausschuss auf die allgemeine Be-
merkung nr. 20 (2009), die auslegungs-
hilfe zur Umsetzung von direkter und 
indirekter Diskriminierungen anführt 
und darlegt, welche Möglichkeiten zur 
Kompensation den Vertragsstaaten zur 
Verfügung stünden.

Diskriminierung aufgrund von sexu-
eller orientierung und geschlechtlicher 
identität müsse unterbunden werden 
(Kasachstan, die Slowakei). Der aus-
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schuss zeigte sich besorgt, dass noch 
Straftatbestände für gleichgeschlecht-
liche Beziehungen vorhanden seien, die 
umgehend abgeschafft werden müssen 
(Mauritius). Hinzu kommt, dass insbe-
sondere trans- und intersexuelle Perso-
nen ihre wirtschaft lichen, sozialen und 
kulturellen rechte, insbesondere das 
recht auf Gesundheit, nicht vollumfäng-
lich wahrnehmen könnten (Kamerun, 
Kasachstan, Mauritius).

Diskriminierung gegen Gruppen
Der CeSCr empfahl, umgehend ge-

gen die Diskriminierung von ethnischen 
und sprachlichen Minderheiten Maßnah-
men zu ergreifen und diese mit nach-
druck umzusetzen (Kamerun, Mauri tius, 
die Slowakei). insbesondere sprachliche 
Minderheiten hätten große Barrieren beim 
Zugang zu arbeit, Wohnen, bei der Ge-
sundheitsversorgung und adäquatem Le-
bensstandard zu überwinden (estland). 
Dies gelte ebenso für Personen mit Mig-
rationshintergrund (Kasachstan).

Der ausschuss empfahl den Vertrags-
staaten, Menschen mit Behinderungen 
beim Zugang zu Bildung, zum arbeits-
markt sowie zu Dienstleistungen und 
einrichtungen durch die Umsetzung von 
nationalen aktionsplänen zu fördern 
(Kasachstan, Mauritius).

Um die Geschlechtergerechtigkeit zu 
fördern, müssen die Stereotypen vermie-

Claudia Mahler
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Claudia Mahler, Sozialpakt: 63. und 64. 
Tagung 2018, VN, 5/2019, S. 229f., fort.)

den und rollenbilder verändert werden 
(Bulgarien, estland, Kasachstan, Schweiz, 
Senegal). Dies gelte auch für die tradi-
tionellen Frauenbilder in den Gesell-
schaften (Kamerun). Der ausschuss emp-
fiehlt, insbesondere das Privatrecht zu 
ändern (Mauritius, Kamerun). Um dies 
zu gewährleisten, müssen Frauen den 
gleichen Zugang zu Bildung und der 
arbeitswelt erhalten und die Sorge- und 
Familienpflichten aufgeteilt werden kön-
nen (Bulgarien, estland, Schweiz, Slo-
wakei).

Recht auf Nahrung
Der CeSCr stellte mit Besorgnis fest, 

dass viele Menschen nicht mit ausrei-
chend nahrung, speziell in ländlichen 
Gebieten versorgt würden (ecuador, Ka-
merun). Um den Zugang zu landwirt-
schaftlich nutzbaren Flächen und damit 
die Versorgung der Bevölkerung mit nah-
rung zu gewährleisten, müsse der gesetz-
liche rahmen verbessert werden (Kame-
run). Hinzu kommt, dass der Zugang 
speziell für Kleinbäuerinnen und Klein-
bauern sowie marginalisierte Bevölke-
rungsgruppen zu Land und Saatgut ge-
sichert werden muss. Die ausschuss- 
mitglieder empfahlen daher, nationale 
Strategien für ausreichend nahrung zu 
entwickeln – insbesondere mit Blick auf 
Kinder (ecuador). im Falle von israel zeigt 
sich der ausschuss besorgt, da zwei 

Drittel der Bevölkerung im Gaza-Strei-
fen keinen gesicherten Zugang zu aus-
reichend nahrung hätten. Durch die 
Zugangsbeschränkungen der palästinen-
sischen Bevölkerung zu landwirtschaft-
lichen nutzflächen werde die nahrungs-
sicherheit gefährdet. Daher empfiehlt 
der ausschuss, den Zugang wiederher-
zustellen.

Recht auf Bildung
Bezogen auf die Umsetzung des rech-

tes auf Bildung stellte der CeSCr viel-
fachen Verbesserungsbedarf fest. er emp-
fahl, die Vorschulen verpflichtend einzu- 
führen (Bulgarien, estland, Kasachstan), 
die einschulungsanmeldungen für die 
Grundschule zu fördern (Bulgarien, est-
land, Kamerun, Kasachstan, Mauritius, 
Senegal) sowie den gleichen Zugang für 
Mädchen und Jungen zu gewährleisten 
und Kinder mit Migrationshintergrund 
(Schweiz) oder von Minderheiten zu för-
dern. ebenso empfahl er, kultursensible 
Bildung für indigene und ethnische Min-
derheiten sowie Sprachunterricht in den 
Minderheitensprachen in ihre jeweiligen 
Schulsysteme (Kamerun, Kasachstan, 
Mauritius, Schweiz) einzuführen.

Weitere empfehlungen wurden be-
züglich der infrastrukturverbesserung 
angesprochen (Senegal). Der ausschuss 
regte insbesondere an, einen sicheren 
Zugang zur Schule in Konfliktregionen 
(israel) zu gewährleisten sowie den aus-
bau der trinkwasser- und Sanitärver-
sorgung voranzutreiben.

Die ausschussmitglieder regten an, 
die Ursachen für erhöhte Schulabbre-
cherquoten, insbesondere für Jungen zu 
ergründen, um passgenaue Maßnahmen 
ergreifen zu können (estland). ebenso 
sollte der Zugang zu Hochschulen für 
männliche Studierende und Studierende 
mit Migrationshintergrund verbessert 
werden (estland). Schließlich sollte die 
Menschenrechtsbildung vermehrt einge-
führt werden (ecuador).

Mit dem ›Gender-Road-Projekt‹ unterstützt UN Women Frauen in Zentralkamerun, die in 
ländlichen Gemeinden entlang einer neu ausgebauten 200 Kilometer langen Straße leben und 
arbeiten. Unterstützt werden die Frauen auch bei der Erwerbung der auf dem Land unüblichen 
Geburtsurkunden ihrer Kinder, womit ein Schulbesuch möglich wird.   FoTo:  UN WoMEN/RyAN BRoWN


